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Doppelbesteuerungsabkommen Österreich - Deutschland I Betr: 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, den Entwurf eines Abkommens zwischen 

der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt 

Erläuterungen z ur gefälligen Kenntnisnahme mit dem Bemerken zu übermitteln, daß dieser 

Entwurf den gesetz lichen Interessensvertretungen zur gutächtlichen Äußerung bis 21 . 
• 

Dezember 1998 übermittelt wurde. Gleichz eitig wurden die gesetz lichen 

Interessensvertretungen ersucht, je 25 Abzüge ih'rer Stellungnahme dem Herrn Präsidenten 

des Nationalrates z uzuleiten. 

Für die Ri tigkeit 
der Aus rtigung: 

!tAt?<' 

.. 

2. November 199 8  

Für den Bundesminister: 

MR Dr. Loukota 
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• 
Anlage 

Stand: 3. September 1 998 

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH 

UND DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIET DER 

STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 

Die Republik Österreich und die Bundesrepublik Deutschland, von dem Wunsch 

geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen durch den Abbau steuerlicher Hindernisse z u  

fördern und ihre Zusammenarbeit auf steuerlichem Gebiet z u  festigen, 

sind wie folgt übereingekommen: 
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Artikel 1 

PERSÖNLICHER GELTUNGSBEREICH 

Dieses Abkom m en gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertrags­

staaten ansässig sind. 
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Artikel 2 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner 

Gebietskörperschaften erhoben werden. 

(2 ) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 

Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des 

Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung 

beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern 

vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 

a) in der Bundesrepublik Deutschland: 

1. die Einkommensteuer; 

2 .  die Körperschaftsteuer; 

3 .  die Gewerbesteuer; und 

4. die Grundsteuer, 

einschließlich der hierauf erhobenen Zuschläge; 

(im folgenden als "deutsche Steuer" bezeichnet) ; 
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b) in der Republik Österreich: 

1. die Einkommensteuer, 

2. die Körperschaftsteuer; 

3 .  die Grundsteuer; 

- 4 -

4. die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; und 

5. die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken, 

einschließlich der hierauf erhobenen Zuschläge 

(im folgenden als "österreichische Steuer" bezeichnet) . 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im wesentlichen ähnlicher 

Art, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder 

an deren Stelle erhoben werden. Die z uständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen 

einander, soweit für die Abkommensanwendung erforderlich, am Ende eines jeden Jahres 

die in ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderungen mit. 
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Artikel 3 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 

a) bedeutet der Ausdruck "ein Vertragsstaat" und "der andere Vertragsstaat", je nach 

dem Zusammenhang, die Bundesrepublik Deutschland oder die Republik 

Österreich; 

b) bedeutet der Ausdruck "Bundesrepublik Deutschland " das Hoheitsgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland sowie das an das Küstenmeer angrenz ende Gebiet 

des Meeresbodens, des Meeresuntergrunds und der darüber befindlichen 

Wassersäule, soweit die Bundesrepublik Deutschland dort in Übereinstimmung mit 

dem Völkerrecht und ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften souveräne Rechte 

und Hoheitsbefugnisse z um Zwecke der Erforschung, der natürlichen Ressourcen 

ausübt; 

c) bedeutet der Ausdruck "Österreich" das Hoheitsgebiet der Republik Österreich; 

d) umfaßt der Ausdruck "Person" natürliche Personen, Gesellschaften und alle 

anderen Personenvereinigungen; 

e) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger, die 

für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

f) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaats" und "Unternehmen 

des anderen Vertragsstaats", je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in 

einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, 

das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird; 
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g) bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung m it einem See­

schiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehm en m it tatsächlicher Geschäfts­

leitung in einem Vertragsstaat betrieben wird, es sei denn, das Seeschiff oder Luft­

fahrz eug wird ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat betrieben; 

h) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger" 

aa) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland: 

alle Deutschen im Sinne des Grundgesetz es der Bundesrepublik 

Deutschland sowie alle juristischen Personen, Personengesellschaften und 

anderen Personenvereinigungen, die nach dem in der Bundesrepublik 

Deutschland geltenden Recht errichtet worden sind; 

bb) in bezug auf die Republik Österreich: 

i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit der Republik 

Österreich besitzt; 

ii) jede juristische Person, Personengesellschaft und andere Personen­

vereinigung, die nach dem in der Republik Österreich geltenden Recht 

errichtet worden ist. 

i) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde" 

i) in der Bundesrepublik Deutschland: das Bundesm inisterium der Finanz en oder 

die Behörde, auf die es seine Befugnisse delegiert hat; 

ii) in der Republik Österreich: den Bundesm inister für Finanz en oder dessen 

bevollmächtigten Vertreter; 

(2 ) Bei der Anwendung des Abkom m ens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der 

Zusam m enhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkom m en nicht definierte Ausdruck 

die Bedeutung, die ihm im Anwendungsz eitraum nach dem Recht dieses Staates über 

die Steuern z ukom m t, für die das Abkom m en gilt, wobei die Bedeutung nach dem in 

diesem Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der 

Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat. 
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Artikel 4 

ANSÄSSIGE PERSON 

(1) Im Sinne dieses Abkom m ens bedeutet der Ausdruck " eine in einem Vertragsstaat 

ansässige Person" eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres 

Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines ande­

ren ähnlichen Merkm als steuerpflichtig ist, und um faßt auch diesen Staat, seine Gebiets­

körperschaften und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts. Der Ausdruck 

um faßt jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur m it Einkünften aus Quellen in 

diesem Staat oder m it in diesem Staat gelegenem Verm ögen steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in bei den Vertragsstaaten ansässig, so gilt 

folgendes 

a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige 

Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohn­

stätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, z u  dem sie die engeren per­

sönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinter­

essen) ; 

b) kann nicht bestim m t  werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer 

Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige 

Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhn­

lichen Aufenthalt hat; 

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem 

der Staaten, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger 

sie ist; 

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so 

werden sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bem ühen, die Frage 

in gegenseitigem Einvernehm en z u  regeln. 
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(3 ) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten 

ansässig, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen 

Geschäftsleitung befindet. 
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Artikel 5 

BETRIEBSSTÄTTE 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebsstätte" eine feste 

Geschäftseinrichtung, mit der die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise aus­

geübt wird. 

(2) Der Ausdruck "Betriebsstätte" umfaßt insbesondere: 

a) einen Ort der Leitung, 

b) eine Zweigniederlassung, 

c) eine Geschäftsstelle, 

d) eine Fabrikationsstätte, 

e) eine Werkstätte und 

f) ein Bergwerk, ein Ö I- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere 

Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen . 

(3 ) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebsstätte, wenn ihre 

Dauer zwölf Monate überschreitet. 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als 

Betriebsstätten: 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung 

von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden; 

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur 

Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu 

dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet 

oder verarbeitet zu werden; 
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d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 

wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen 

zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 

wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender 

Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 

wird, mehrere der unter Buchstaben a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, 

vorausgesetzt, daß die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der festen 

Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt . 

(5) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des 

Absatzes 6 - für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, 

im Namen des Unternehmens Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort 

gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, 

als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das Unternehmen ausgeübten 

Tätigkeiten eine Betriebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die in 

Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung 

ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebsstätte 

machten. 

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 

Betriebsstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, 

Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen 

im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln . 

(7) Allein dadurch, daß eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Ge­

sellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Ver­

tragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf andere 

Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der 

anderen. 
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Art ikel 6 

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 

( 1 )  E inkünfte, d ie eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem 

Vermögen (e inschl ießl ich der E inkünfte aus land- und forstwirtschaft l ichen Betr ieben) 

bezieht, das im anderen Vertragsstaat l iegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2 ) Der Ausdruck "unbewegl iches Vermögen" hat die Bedeutung, die ihm nach dem 

Recht des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen l iegt. Der Ausdruck umfaßt in 

jedem Fall das Zubehör zum unbewegl ichen Vermögen, das lebende und tote Inventar 

land- und forstwirtschaft l icher Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Pr ivatrechts 

über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf 

veränder liche oder feste Vergütungen für d ie Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung 

von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge 

gelten n icht als unbewegl iches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gi lt für E inkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder 

Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbewegl ichen Vermögens . 

(4) D ie Absätze 1 und 3 gelten auch für E inkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

eines Unternehmens und für E inkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung 

einer selbständigen Arbeit d ient. 
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Artikel 7 

UNTERNEHMENSGEWINNE 

(1 ) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat 

besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen 

Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine 

Tätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die Gewinne des Unternehmens im anderen Staat 

besteuert werden, jedoch nur insoweit, a ls sie dieser Betriebsstätte zugerechnet werden 

können. 

(2 ) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit im anderen Vertrags-

staat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbehalt lich des Absatzes 3 

in jedem Vertragsstaat dieser Betriebsstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte 

erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter g leichen oder 

ähnlichen Bedingungen a ls selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit 

dem Unternehmen, dessen Betriebsstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermitt lung der Gewinne einer Betriebsstätte werden die für diese 

Betriebsstätte entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und 

allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, 

in dem die Betriebsstätte liegt, oder anderswo entstanden sind. 

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat üb lich ist, die einer Betriebsstätte 

zuzurechnenden Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf 

seine einzelnen Teile zu ermitteln, schließt Absatz 2 nicht aus, daß dieser Vertragsstaat die 

zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; die gewählte 

Gewinnauftei lung muß jedoch derart sein, daß das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses 

Artikels übereinstimmt. 

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird 

einer Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet. 
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(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebsstätte 

zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, daß 

ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren. 

(7) Dieser Artikel gilt auch für die Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personenge-

se llschaft. Er erstreckt sich auch auf Vergütungen, die ein Gesellschafter einer Personen­

gesellschaft von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft, für die 

Gewährung von Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezieht, wenn 

diese Vergütungen nach dem Steuerrecht des Vertragsstaats, in dem die Betriebsstätte 

gelegen ist, den Einkünften des Gesellschafters aus dieser Betriebsstätte zugerechnet 

werden . 

(8 ) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens 

behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen 

dieses Artike ls nicht berührt. 
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Artikel 8 

SEESCHIFFAHRT. BINNENSCHIFFAHRT UND LUFTFAHRT 

(1 ) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen 

Verkehr dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tat­

sächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet . 

(2 ) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen , die der Binnenschiffahrt dienen, dürfen nur 

in dem Vertragsstaat besteuert werden , in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäfts­

leitung des Unternehmens befindet. 

(3) Für Zwecke dieses Artikels beinhalten die Begriffe "Gewinne aus dem Betrieb von 

Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr" und "Gewinne aus dem Be­

trieb von Schiffen, die der Binnenschiffahrt dienen", auch die Einkünfte aus der 

a) gelegentlichen Vercharterung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, und 

b) Einkünfte aus der Nutzung oder Vermietung von Containern (einschließlich Trailer 

und zugehöriger Ausstattung , die dem Transport der Container dient) , 

wenn diese Einkünfte den im Absatz 1 genannten Gewinnen zugerechnet werden können. 

(4) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der 

See- oder Binnenschiffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat 

gelegen , in dem der Heimathafen des Schiffes liegt , oder , wenn kein Heimathafen vor­

handen ist, in dem Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt. 

(5) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebs­

gemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 
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Artikel 9 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

(1) Wenn 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Geschäfts­

le itung, der Kontrolle oder dem Kapital e ines Unternehmens des anderen Vertrags­

staats beteiligt ist oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 

Kontrolle oder dem Kap ital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines 

Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteil igt s ind 

und in d iesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder f inanziellen 

Bez iehungen an vere inbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden s ind, d ie von denen 

abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die 

Gewinne, d ie eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser 

Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und 

entsprechend besteuert werden. 

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staa­

tes Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, m it denen ein Unternehmen des 

anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es s ich bei den 

zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates 

erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die 

gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander vere inbaren würden, 

so n immt der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen Gewinnen 

erhobenen Steuer vor . Bei d ieser Änderung s ind die übr igen Bestimmungen dieses Ab­

kommens zu berücksicht igen; erforderl ichenfalls werden die zuständigen Behörden der 

Vertragsstaaten e inander konsult ieren. 
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Art ikel 10 

DIVIDENDEN 

(1) D ividenden, d ie e ine in e inem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im 

anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) D iese D ividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die d ie 

D ividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht d ieses Staates besteuert 

werden ; d ie Steuer darf aber, wenn der NutzungsbereCht igte Empfänger der D ividenden 

e ine in dem anderen Vertragsstaat ansässig Person ist, n icht übersteigen: 

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der D ividenden, wenn der Nutzungs­

berecht igte e ine Gesellschaft Uedoch keine Personengesellschaft) ist, d ie 

unmittelbar über m indestens 10 vom Hundert des Kapitals der d ie D ividenden 

zahlenden Gesellschaft verfügt; 

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der D ividenden in allen anderen Fällen. 

D ieser Absatz berührt n icht d ie Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf d ie Gewinne, 

aus denen d ie D ividenden gezahlt werden . 

(3) Abweichend von den vorstehenden Absätzen 1 und 2 dürfen E inkünfte aus 

Rechten oder Forderungen mit Gewinnbete iligung e inschl ießl ich der E inkünfte e ines st illen 

Gesellschafters aus seiner Beteiligung als st iller Gesellschafter oder aus part iar ischen 

Darlehen und Gewinnobl igationen nach dem Recht des Staates, aus dem s ie stammen, 

besteuert werden, wenn s ie dort be i der Ermittlung des Gewinns des Schuldners 

abzugsfähig s ind. 

(4) Der in diesem Art ikel verwendete Ausdruck "D ividenden" bedeutet E inkünfte aus 

Akt ien, Genußrechten oder Genußscheinen, Kuxen, Gründerante ilen oder sonstige 

E inkünfte, d ie nach dem Recht des Staates, in dem d ie ausschüttende Gesellschaft 

ansässig ist, den Einkünften aus Akt ien steuerl ich gle ichgestellt s ind. Der Ausdruck 
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"D iv idenden" umfaßt auch E inkünfte e ines st illen Gesellschafters aus seiner Beteiligung als 

st iller Gesellschafter, Einkünfte aus partiar ischen Darlehen, Gewinnobligationen und 

ähnl iche Vergütungen, wenn sie nach dem Recht des Staates, aus dem sie stammen be i 

der Ermittlung des Gewinns des Schuldners nicht abzugsfäh ig sind, sowie Ausschüttungen 

auf Ante ilscheine an e inem Investmentvermögen. 

(5) Die vorstehenden Absätze 1 und 2 s ind n icht anzuwenden, wenn der in e inem 

Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, indem die die 

D iv idenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, e ine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort 

gelegene Betriebsstätte oder e ine selbständige Arbeit durch e ine dort gelegene feste 

E inr ichtung ausübt und d ie Beteiligung, für die d ie D ividenden gezahlt werden, tatsächlich 

zu d ieser Betr iebsstätte oder festen Einrichtung gehört . In d iesem Fall ist Artikel 7 

beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder 

E inkünfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf d ieser andere Staat weder d ie von der 

Gesellschaft gezahlten D ividenden besteuern, es sei denn, daß diese Dividenden an eine 

im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden oder daß die Beteiligung, für die die 

Div idenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebsstätte 

oder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nicht­

ausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die n icht­

ausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen 

oder Einkünften bestehen . 
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Artikel 11 

ZINSEN 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertrags-

staat ansässige Person gezahlt werden, dürfen, wenn diese Person der Nutzungsbe­

rechtigte ist, nur im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Einkünfte aus 

Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken 

gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und 

insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen einschließlich der 

damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für verspätete 

Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. Der Ausdruc k "Zinsen" umfaßt 

nicht die in Artikel 1 0  behandelten Einkünfte. 

(3) Der vorstehende Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 

ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, 

eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine selbständige 

Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Forderung, für die die 

Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört. 

In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14  anzuwenden. 

(4) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner 

eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rück­

sicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat 

eine Betriebsstätte oder eine feste Einrichtung und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt 

werden, für Zwecke der Betriebsstätte oder der festen Einrichtung eingegangen worden 

und trägt die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen als 

aus dem Staat stammend, in dem die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung liegt. 
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(5) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 

jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die 

Zinsen, gemessen an der zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und 

Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur 

auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 

dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Bestimm­

ungen dieses Abkommens besteuert werden. 
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Artikel 12  

LIZENZGEBÜHREN 

( 1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 

Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, dürfen, wenn diese Person der Nutzungs­

berechtigte ist, nur im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" bedeutet Ver-

gütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheber­

rechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich 

kinematographischer Filme, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, ge­

heimen Formeln oder Verfahren oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder 

wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 

Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, 

eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine selbständige 

Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögens­

werte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder 

festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14  

anzuwenden. 

(4) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 

Schuldner eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenz­

gebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in 

einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte oder eine feste Einrichtung und ist die Verpflichtung 

zur Zahlung der Lizenzgebühren für Zwecke der Betriebsstätte oder der festen Einrichtung 

eingegangen worden und trägt die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung die Lizenzge­

bühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat stammend, in dem die 

Betriebsstätte oder die feste Einrichtung liegt. 
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(5) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 

jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb d ie 

Lizenzgebühren, gemessen an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuld­

ner und Nutzungsberechtigter ohne diese Bez iehungen vereinbart hätten, so wird d ieser 

Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In d iesem Fall kann der übersteigende 

Betrag nach dem Recht e ines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der ande­

ren Best immungen d ieses Abkommens besteuert werden. 
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Artikel 13 

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 

(1) Gewinne, d ie e ine in e inem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung 

unbeweglichen Vermögens im S inne des Artikels 6 bez ieht, das im anderen Vertragsstaat 

l iegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung von Aktien und sonstigen Anteilen an e iner Ge-

sellschaft, deren Aktiwermögen überwiegend aus unbeweglichem Vermögen in einem 

Vertragsstaat besteht, dürfen in diesem Staat besteuert werden. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung bewegl ichen Vermögens, das Betriebsvermögen 

einer Betr iebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat 

hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, d ie einer in einem Vertragsstaat ansässi­

gen Person für d ie Ausübung einer selbständ igen Arbe it im anderen Vertragsstaat zur Ver­

fügung steht, e inschließlich derart iger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen 

Betr iebsstätte (allein oder mit dem übrigen Unternehmen) oder e iner solchen festen Ein­

richtung erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(4) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, d ie im 

internationalen Verkehr betr ieben werden, von Schiffen, d ie der Binnenschiffahrt dienen, 

und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb d ieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, 

dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem s ich der Ort der tatsächlichen 

Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den vorstehenden Absätzen 1 b is 4 nicht 

genannten Vermögens dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Ver­

äußerer ansäss ig ist. 

(6) Be i einer natürl ichen Person, d ie in e inem Vertragsstaat während m indestens fünf 

Jahren ansäss ig war und die im anderen Vertragsstaat ansässig geworden ist, berührt 

Absatz 5 n icht das Recht des erstgenannten Staates, bei Anteilen an Gesellschaften nach 
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seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei der Person einen Vermögenszuwachs bis zu 

ihrem Wohnsitzwechsel zu besteuern. Besteuert der erstgenannte Vertragsstaat bei Weg­

zug einer in diesem Staat ansässigen natürlichen Person den Vermögenszuwachs, so wird 

bei späterer Veräußerung der Anteile, wenn der daraus erzielte Gewinn in dem anderen 

Staat gemäß Absatz 5 besteuert wird, dieser Staat bei der Ermittlung des Veräußerungs­

gewinns den Betrag zugrunde legen, den der erstgenannte Staat im Zeitpunkt des Weg­

zugs als Erlös angenommen hat. 
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Artikel 14  

SELBSTÄNDIGE ARBEIT 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem freien 

Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem Staat 

besteuert werden, es sei denn, daß der Person im anderen Vertragsstaat für die Ausübung 

ihrer Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung steht. Steht ihr eine solche 

feste Einrichtung zur Verfügung, so dürfen die Einkünfte im anderen Staat besteuert 

werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden können. 

(2) Der Ausdruck "freier Beruf" umfaßt insbesondere die selbständig ausgeübte 

wissenschaftliche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit 

sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten , Zahn­

ärzte und Buchsachverständigen. 
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Art ikel 15 

UNSELBSTÄNDIGE ARBEIT 

(1) Vorbehaltl ich der Artikel 16 bis 20 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergü­

tungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit 

bezieht, nur in d iesem Staat besteuert werden, es se i denn, die Arbeit wird im anderen 

Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen 

Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in e inem Vertragsstaat 

ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit be­

z ieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 

a) der Empfänger s ich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage 

während des betreffenden Kalenderjahrs aufhält und 

b) d ie Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt 

werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht von e iner Betriebsstätte oder einer festen Einrichtung 

getragen werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

(3) Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes 2 Buchstabe b finden keine 

Anwendung auf Vergütungen für Arbeit im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, wenn 

s ich der Arbeitnehmer im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des 

betreffenden Kalenderjahrs aufhält. 

(4) Für Zwecke dieses Art ikels gilt d ie Arbeit im anderen Vertragsstaat nur dann als 

ausgeübt, wenn sie in Übereinst immung mit diesem Abkommen im anderen Vertragsstaat 

besteuert worden ist. 
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(5) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen d ieses Art ikels dürfen Vergütungen 

für unselbständige Arbeit, d ie an Bord e ines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges, das im 

internationalen Verkehr betrieben wird, oder an Bord e ines Schiffes, das der B innen­

sChiffahrt d ient, ausgeübt wird, in dem Vertragsstaat besteuert werden , in dem s ich der Ort 

der tatsächl ichen Geschäftsleitung des Unternehmens bef indet. 

(6) Absatz 1 g ilt n icht, wenn d ie Person 

1 .  in dem e inen Staat in der Nähe der Grenze ihren Wohnsitz und in dem anderen 

Staat in der Nähe der Grenze ihren Arbeitsort hat und 

2. tägl ich von ihrem Arbeitsort an ihren Wohnsitz zurückkehrt (Grenzgänger). 

(7) Beiträge, d ie für eine in e inem Vertragsstaat unselbständig tät ige Person an e ine in 

dem anderen Vertragsstaat err ichtete und dort steuerl ich anerkannte Einr ichtung der 

Krankheits- und Altersvorsorge gele istet werden, s ind in dem erstgenannten Staat bei der 

Ermittlung des von der Person zu versteuernden Einkommens in der gleichen Weise, unter 

den gleichen Bedingungen und in demselben Umfang zu behandeln wie Be iträge an in 

d iesem erstgenannten Staat steuerl ich anerkannte E inrichtungen der Krankheits- und 

Altersvorsorge, vorausgesetzt, daß 

a) d ie Person unmittelbar vor Aufnahme ihrer Tätigkeit n icht in d iesem Staat 

ansässig war und bereits Beiträge an d ie E inr ichtung der Krankhe its- und 

Altersvorsorge entr ichtete, und 

b) die zuständigen Behörden d ieses Vertragsstaates festgestellt haben, daß d ie 

Einr ichtung der Krankheits- und Altersvorsorge allgemein denjenigen Einr ich­

tungen entspr icht, d ie in d iesem Staat als solche für steuerliche Zwecke aner­

kannt s ind. 

Für die Zwecke d iese Absatzes 

a) bedeutet "Einrichtung der Krankheitsvorsorge" jede E inrichtung, bei der d ie 

unselbständig tät ige Person und ihre Angehör igen im Fall e iner krankheits­

bedingten vorübergehenden Unterbrechung ihrer unselbständigen Arbeit zum 

Empfang von Leistungen berecht igt s ind ; 
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b) bedeutet "Einrichtung der Altersvorsorge" eine Einr ichtung, an der d ie Person 

te iln immt , um s ich im Hinblick auf die in diesem Absatz erwähnte unselbständige 

Arbeit Ruhestandseinkünfte zu s ichern; 

c) ist e ine "Einrichtung der Krankheits- und Altersvorsorge" in einem Staat für 

steuerliche Zwecke anerkannt, wenn die Be iträge zu diesen Einr ichtungen in 

diesem Staat zu Steuerentlastungen berecht igen. 
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Artikel 16 

AUFSICHTSRATS- UND GESCHÄFTSFÜHRERVERGÜTUNGEN 

( 1 )  Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine 

in einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts­

oder Verwaltungsrats einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, 

dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet der Artikel 14 und 15 dürfen Vergütungen, die eine in einem 

Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer oder als 

Vorstandsmitglied einer Gesellschaft bezieht , die in dem anderen Vertragsstaat ansässig 

ist, im anderen Staat besteuert werden. 
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Artikel 17 

KÜNSTLER UND SPORTLER 

( 1 )  Ungeachtet der Artikel 7, 12, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die eine in einem 

Vertragsstaat ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernseh­

künstler sowie Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich 

ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert werden. Vergütungen jeder Art, 

die für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung des Namens, des Bildes oder 

sonstiger Persönlichkeitsrechte dieser Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat 

auch dann besteuert werden, wenn dort keine persönliche Tätigkeit ausgeübt wird. Ent­

sprechendes gilt für Einkünfte aus der Duldung von Aufzeichnungen und Übertragungen 

von künstlerischen und sportlichen Darbietungen durch Rundfunk und Fernsehen. 

(2) Fließen Einkünfte der in Absatz 1 genannten Art nicht dem Künstler oder Sportler 

selbst, sondern einer anderen Person zu, so dürfen deren Einkünfte ungeachtet der 

Artikel 7, 1 2, 14  und 15  in dem Vertragsstaat besteuert werden, aus dem sie stammen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder Sport-

lern in einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz 

oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln des anderen Staates oder einem seiner Länder 

oder einer seiner Gebietskörperschaften oder von einer als gemeinnützig anerkannten 

Einr ichtung unterstützt wird . In diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat 

besteuert werden , in dem die Person ansässig ist. 
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Artikel 18 

RUHEGEHÄLTER. RENTEN UND ÄHNLICHE ZAHLUNGEN 

( 1) Erhält eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Ruhegehälter und ähnliche 

Vergütungen oder Renten aus dem anderen Vertragsstaat, so dürfen diese Bezüge nur im 

erstgenannten Staat besteuert werden. 

(2) Leistungen , d ie e ine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der gesetz-

lichen Sozialversicherung des anderen Vertragsstaats erhält, dürfen abweichend von vor­

stehendem Absatz 1 nur in d iesem anderen Staat besteuert werden. 

(3) Wiederkehrende und einmalige Vergütungen, die ein Vertragsstaat oder eine 

seiner Gebietskörperschaften an e ine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person für 

einen Schaden zahlt, für dessen Folgen d ie staatliche Gemeinschaft in Abgeltung eines 

besonderen Opfers oder aus anderen Gründen nach versorgungsrechtlichen Grundsätzen 

e insteht, oder der als Folge von Kr iegshandlungen oder politischer Verfolgung oder des 

Wehr- oder Zivildiensts entstanden ist (einschließlich Wiedergutmachungsleistungen), 

dürfen abweichend von Absatz 1 nur im erstgenannten Staat besteuert werden. 

(4) Der Begriff "Rente" bedeutet best immte Beträge, die regelmäßig zu festgesetzten 

Zeitpunkten lebenslänglich oder während e ines bestimmten oder bestimmbaren Zeitab­

schnitts aufgrund einer Verpflichtung zahlbar sind, die diese Zahlungen als Gegenleistung 

für in Geld oder Geldeswert bewirkte angemessene Leistung vorsieht. 

(5) Unterhaltszahlungen, einschließlich derjenigen für Kinder, d ie eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Person an e ine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, sind 

in dem anderen Staat von der Steuer befreit. Das gilt nicht, soweit die Unterhaltszahlungen 

im erstgenannten Staat bei der Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens des Zah­

lungsverpflichteten abzugsfähig s ind; Steuerfre ibeträge zur Milderung der sozialen Lasten 

gelten nicht als Abzug im S inne dieser Bestimmung . 
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Artikel 19 

ÖFFENTLICHER DIENST 

(1) Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, oder 

einer seiner Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen 

Rechts dieses Staates an eine natürliche Person für diesem Staat, einem seiner Länder, 

einer seiner Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen 

Rechts geleistete Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

Diese Vergütungen dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat beste uert werden, wenn 

die Dienste in diesem Staat geleistet werden und die natürliche Person in diesem Staat 

ansässig ist und 

a) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 

b) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die 

Dienste zu leisten. 

(2) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einer seiner Gebietskörpersc haften 

oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses Staates an eine 

natürliche Person für diesem Staat, einer seiner Gebietskörperschaften oder einer anderen 

juristischen Person des öffentlichen Rechts geleistete Dienste gezahlt werden, dürfen 

abweichend von Artikel 18 nur in diesem Staat besteuert werden. Diese Ruhegehälter 

dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die natürliche Person 

in diesem Staat ansässig ist und ein Staatsbürger dieses Staates ist. 

(3) Auf Vergütungen für Dienstleistungen und Ruhegehälter, die im Zusammenhang 

mit einer gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats, eines seiner Länder oder einer ihrer 

Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts 

dieses Staates erbracht werden, sind die Artikel 15, 16, 17 und 18 anzuwenden. 
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(4) Dieser Artikel gilt auch für Löhne, Gehälter und ähnliche Vergütungen (sowie für 

Ruhegehälter), die an natürliche Personen für Dienste gezahlt werden, die dem Goethe­

Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und anderen ähnlichen 

von den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten im gegenseitigen Einvernehmen zu 

bestimmenden Einrichtungen geleistet werden, vorausgesetzt, daß diese Zahlungen in 

dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, der Besteuerung unterliegen. 
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Artikel 20 

GASTPROFFESSOREN UND -LEHRER, STUDENTEN UND AUSZUBILDENDE 

(1) Eine natürliche Person, die sich auf Einladung eines Vertragsstaats oder einer 

Universität, Hochschule, Schule, eines Museums oder einer anderen kulturellen Einrichtung 

dieses Vertragsstaats oder i m  Rahmen eines amtlichen Kulturaustausches in d iesem 

Vertragsstaat höchstens zwei Jahre lang lediglich zur Ausübung einer Lehrtätigkeit, zum 

Halten von Vorlesungen oder zur Ausübung einer Forschungstätigkeit bei dieser 

Einrichtung aufhält und die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor 

der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, ist in dem erstgenannten Staat mit 

ihren tür diese Tätigkeit bezogenen Vergütungen von der Steuer befreit, vorausgesetzt, daß 

diese Vergütungen von außerhalb dieses Staates bezogen werden. 

(2) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertrags­

staat ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertrags­

staat ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat an­

sässig war, für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im 

erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus  Quellen außer­

halb dieses Staates stammen. 
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Artikel 21 

ANDERE EINKÜNFTE 

(1) Einkünfte einer in  einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in  den vorstehen-

den Artikeln nicht behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf i hre Herkunft nur in diesem 

Staat besteuert werden. 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im 

Sinne des Artikels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat an­

sässige Empfänger im anderen Vertragsstaat eine gewerblic he Tätigkeit durch eine dort 

gelegene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste 

Einric htung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Ein künfte gezahlt 

werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehören. I n  diesem Fall 

ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 
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Artikel 22 

VERMÖGEN 

(1) U nbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6, das einer i n  einem Vertrags-

staat ansässigen Person gehört u nd im anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat 

besteuert werden. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein 

U nternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen 

Einrichtung gehört, die einer i n  einem Vertragsstaat ansässigen Person für die Ausübung 

einer selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht, darf im anderen 

Staat besteuert werden. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im i nternationalen Verkehr betrieben werden, 

u nd Schiffe, die der Binnenschiffahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen, das dem 

Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in  dem Vertragsstaat besteuert 

werden, i n  dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens be­

findet. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer i n  einem Vertragsstaat ansässigen Person 

dürfen nur i n  diesem Staat besteuert werden. 
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Art ikel 23 

VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG IM WOHNSITZSTAAT 

(1) Bei e iner in der Bundesrepubl ik Deutsc hland ansässigen Person wird d ie Steuer wie 

folgt festgesetzt: 

a) Von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer werden d ie E inkünfte aus 

der Republ ik Österreich sowie d ie in der Republ ik Österreich  gelegenen 

Vermögenswerte ausgenommen, die nach diesem Abkommen in der Republ ik  

Österreich besteuert werden dürfen und n icht unter Buchstabe b fallen. In  der 

Bundesrepubl ik Deutschland behält a ber das Recht, d ie so ausgenommenen 

E inkünfte und Vermögenswerte bei der Festsetzung des Steuersatzes für 

andere E inkünfte und Vermögenswerte zu  berücksichtigen. Für E inkünfte aus 

Dividenden gelten d ie vorstehenden Best immungen nur dann, wenn d iese 

Dividenden an eine in der Bundesrepubl ik  Deutschland ansä ssige Gesellschaft 

Uedoch n icht an eine Personengesellschaft) von e iner in Österreich ansässigen 

Gesell schaft gezahlt werden, deren Kapital zu mindestens 10 vom Hundert 

unmittelbar der deutschen Gesellschaft gehört, und bei der Ermittlung der 

Gewinne der ausschüttenden Gesellschaft nicht abgezogen worden sind. 

Für d ie Zwecke der Steuern vom Vermögen werden von der Bemessungs­

grundlage der deutschen Steuer ebenfalls Beteiligungen ausgenommen, deren 

Ausschüttungen, falls solche gezahlt werden würden, nach den vorhergehenden 

Sätzen von der Steuerbemessungsgrundlage auszunehmen wären. 

b) Auf die deutsche Steuer vom E inkommen für die folgenden E inkünfte wird unter 

Beachtung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts ü ber d ie Anrechnung 

ausländischer Steuern die österreichische Steuer angerechnet, d ie nach öster­

reichischem Recht und in Übereinst immung mit diesem Abkommen für d iese 

E inkünfte gezahlt worden ist: 

• 
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aa) Dividenden, die nicht unter Buchstabe a fallen; 

bb) Zinsen; 

cc) Lizenzgebühren; 

dd) Einkünfte, die nach Artikel 13 Absatz 2 in der Republik Österreich besteuert 

werden dürfen; 

ee) Einkünfte, die nach Artikel 15 Absatz 4 in der Republik Österreich besteuert 

werden dürfen; 

ff) Vergütungen, die nach Artikel 16 Absatz 1 in der Republik Österreich 

besteuert werden dürfen; 

gg) Einkünfte von Künstlern und Sportlern. 

[c) Statt der Bestimmungen des vorstehenden Buchstaben a sind die Bestimm­

ungen des vorstehenden Buchstaben b anzuwenden auf Einkünfte im Sinne der 

Artikel 7 und 10 und die diesen Einkünften zugrunde liegenden Vermögens­

werte, wenn die in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Person nicht 

nachweist, daß die Betriebsstätte in dem Wirtschaftsjahr, in dem sie den 

Gewinn erzielt hat, oder die in der Republik Österreich ansässige Gesellschaft in 

dem Wirtschaftsjahr, für das sie die Ausschüttung vorgenommen hat, ihre 

Bruttoerträge ausschließlich oder fast ausschließlich aus unter § 8 Absatz 1 

Nr. 1 bis 6 des deutschen Außensteuergesetzes fallenden Tätigkeiten oder aus 

unter § 8 Absatz 2 dieses Gesetzes fallenden Beteiligungen bezieht; gleiches 

gilt für unbewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte 

darstellt (Artikel 6 Absatz 4 )  und daraus erzielte Einkünfte sowie für die Gewinne 

aus der Veräußerung dieses unbeweglichen Vermögens (Artikel 13 Absatz 1) 

und des beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen der Betriebsstätte 

darstellt (Artikel 13 Absatz 3).] 

(2) Bei einer in der Republik Österreich ansässigen Person wird die Steuer wie folgt 

festgesetzt: 
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a) Bezieht eine in der Republik Österreich ansässige Person Einkünfte oder hat sie 

Vermögen und dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in 

der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden, so nimmt die Republik Österreich 

vorbehaltlich der Buchstaben b und c diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der 

Besteuerung aus. 

b) Bezieht eine in der Republik Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach den 

Artikeln 10, 1 1, 13 Absatz 2 und 17 Absatz 1 Satz 2 in der Bundesrepublik Deutschland 

besteuert werden dürfen, so rechnet die Republik Österreich auf die vom Einkommen 

dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in der Bundesrepublik 

Deutschland gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil 

der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus der 

Bundesrepublik Deutschland bezogenen Einkünfte entfällt. 

c) Dividenden im Sinne des Artikels 10 Absatz 2 Buchstabe a), die von einer in der 

Bundesrepublik Deutschland ansässigen Gesellschaft an eine in der Republik Österreich 
. ansässige Gesellschaft gezahlt werden und die bei Ermittlung der Gewinne der ausschüt­

tenden Gesellschaft nicht abgezogen worden sind, sind, vorbehaltlich der entsprechenden 

Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts der Republik Österreichs, aber ungeachtet all­

fälliger nach diesem Recht abweichender Mindestbeteiligungserfordernisse, in der Republik 

Österreich von der Besteuerung ausgenommen. 

d) Einkünfte oder Vermögen einer in der Republik Österreich ansässigen Person, die 

nach dem Abkommen von der Besteuerung in der Republik Österreich auszunehmen sind, 

dürfen gleichwohl in der Republik Österreich bei der Festsetzung der Steuer für das übrige 

Einkommen oder Vermögen der Person einbezogen werden. 

a 
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Artikel 24 

GLEICHBEHANDLUNG 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner 

Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die 

anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 

Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen Staates unter gleichen Verhält­

nissen, insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen 

werden können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in 

keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

(2) Staatenlose, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dürfen in keinem Vertrags-

staat einer Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen 

werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammen­

hängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des betreffenden Staates unter 

gleichen Verhältnissen insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit unterworfen sind oder 

unterworfen werden können. 

(3) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im 

anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteue­

rung von Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Be­

stimmung ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen 

Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßi­

gungen auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er 

seinen ansässigen Personen gewährt. 

(4) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1 , Artikel 11 Absatz 5 oder Artikel 12 Absatz 5 

anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen 

eines Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der 

Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen Bedin­

gungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug 

zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
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gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des 

steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie 

Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zuzu­

lassen. 

(5) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar 

oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen 

Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Be­

steuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders 

oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflich­

tungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind 

oder unterworfen werden können. 

(6) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

• 
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Art ikel 25 

VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

(1) Ist e ine Person der Auffassung , daß Maßnahmen e ines Vert ragsstaats oder beider 

Vertragsstaaten für s ie zu e iner Besteuerung führen oder führen werden, d ie d iesem Ab­

kommen n icht entspricht, so kann s ie unbeschadet der nach dem innerstaatl ichen Recht 

d ieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Ver­

tragsstaats , in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 24 Absatz 1 erfaßt wird, 

der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbre iten, dessen Staatsangehöriger s ie 

ist. Der Fall muß innerhalb von dre i  Jahren nach der ersten M itte ilung der Maßnahme 

unterbre itet werden , die zu e iner dem Abkommen n icht entsprechenden Besteuerung führt. 

(2) Hält d ie zuständ ige Behörde d ie E inwendung für begründet und ist s ie selbst n icht 

in der Lage, e ine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird s ie s ich bemühen , den Fall 

durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu re­

geln, daß e ine dem Abkommen n icht entsprechende Besteuerung vermieden wird.  D ie 

Verständ igungsregelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatl ichen Rechts der Ver­

tragsstaaten durchzuführen . 

(3) D ie zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden s ich bemühen , Schwierig-

keiten oder Zwe ifel , d ie be i der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in 

gegenseitigem E invernehmen zu beseit igen. S ie können auch gemeinsam darüber beraten, 

w ie e ine Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, d ie im Abkommen n icht 

behandelt s ind. 

(4) D ie zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung e iner 

E in igung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar mite inander verkehren. Erscheint 

e in mündl icher Me inungsaustausch für d ie Herbe iführung der E in igung zweckmäßig, so 

kann e in solcher Me inungsaustausch in e iner Kommission durchgeführt werden, d ie aus 

Vertretern der zuständ igen Behörden der Vertragsstaaten besteht . 
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(5) Können Schwier igkeiten oder Zweifel, d ie bei der Auslegung oder Anwendung 

d ieses Abkommens e ntstehen, von den zuständigen Behörden nicht im Verständigungsver­

fa hren nach den vorstehenden Absätzen dieses Art ikels innerhalb e iner Fr ist von 3 Jahren 

ab der Verfahrenseinle itung beseit igt werden, sind auf Antrag der Person im Sinne des 

Absatzes 1 die Staaten verpfl ichtet, den Fall im Rahmen eines Schiedsverfahrens [ent­

sprechend Art i kel 182 EG-Vertrag vor dem Ger ichtshof der Europäischen Gemeinschaften 

anhängig zu machen.] 
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Artikel 26 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen d ie Informationen aus, 

die zur Durc hführung dieses Abkommens oder des innerstaatlichen Rechts der Vertrags­

staaten betreffend die unter das Abkommen fallenden Steuern erforderlich sind , soweit die 

diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht . Der Infor­

mationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht eingeschränkt . Alle Informationen, die ein Ver­

tragsstaat erhalten hat, sind ebenso geheimzuhalten wie die auf Grund des innerstaatlichen 

Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den Personen oder 

Be hörden (einschließlich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht 

werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung 

oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der unter das Abkommen fallen­

den Steuern befaßt sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für 

diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsver­

fahren oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen, falls die zuständige Behörde des 

anderen Vertragsstaats keine Einwendungen dagegen erhebt . Die weitere Übermittlung an 

andere Stellen darf nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Behörde des anderen 

Vertragsstaats erfolgen . 

(2) Vorstehender Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen 

Vertragsstaat , 

a) zur Erteilung von Informationen Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von 

den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats 

abweichen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungs­

verfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können ; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufs­

ge heimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung 

dem Ordre Public widerspräche . 
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Artikel 27 

ERSTATTUNG DER ABZUGSSTEUERN 

( 1) Werden in einem Vertragsstaat die Steuern von Dividenden, Zinsen, Lizenz­

gebühren oder sonstigen von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person be­

zogenen Einkünfte im Abzugsweg (an der Quelle) erhoben, so wird das Recht des erst­

genannten Staates zur Vornahme des Steuerabzugs zu dem nach seinem innerstaatlichen 

Recht vorgesehenen Satz durch dieses Abkommen nicht berührt. Die im Abzugsweg (an 

der Quelle) erhobene Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen zu erstatten, wenn und 

soweit sie durch das Abkommen ermäßigt wird oder entfällt. 

(2) Die Anträge auf Erstattung müssen vor dem Ende des vierten auf das Kalenderjahr 

der Festsetzung der Abzugsteuer auf Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren oder anderen 

Einkünfte folgenden Jahres eingereicht werden. 

(3) Der Vertragsstaat , aus dem die Einkünfte stammen, kann eine Bescheinigung der 

zuständigen Behörde über die Ansässigkeit in dem anderen Vertragsstaat verlangen. 

(4) Die zuständigen Behörden können in gegenseitigem Einvernehmen die Durch-

führung dieses Artikels regeln und gegebenenfalls andere Verfahren zur Durchführung der 

im Abkommen vorgesehenen Steuerermäßigungen oder -befreiungen festlegen . 

" 
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Artikel 28 

ANWENDUNG DES ABKOMMENS IN BESTIMMTEN FÄLLEN 

(1) Der Ansässigke itsstaat vermeidet d ie Doppelbesteuerung durch Steueranrechnung 

nach Art ikel 23 und n icht durch Steuerbefreiungen nach dem genannten Art ikel, wenn in 

den Vertragsstaaten E inkünfte oder Vermögen unterschiedl ichen A bkommensbestimmun­

gen zugeordnet oder verschiedenen Personen zugerechnet werden (außer nach Art ikel 9) 

und dieser Konfl ikt sich n icht durch ein Verfahren nach Artikel 25 regeln läßt und wenn 

aufgrund d ieser unterschiedl ichen Zuordnung oder Zurechnung die betreffenden E inkünfte 

oder Vermögenswerte unbesteuert blieben oder zu niedr ig besteuert würden. 

(2) Der Ansässigke itsstaat ist berechtigt, d ie in seinem inländischen Recht vorgesehe­

nen Vorschr iften zur Abwehr von Steuerumgehungen anzuwenden, um mißbräuchl iche Ge­

staltungen oder unfairem Steuerwettbewerb zu begegnen. 

(3) Wenn die vorstehenden Bestimmungen zur Doppelbesteuerung führen, konsultie­

ren d ie zuständigen Behörden e inander nach Artikel 25 Absatz 3, w ie d ie Doppelbesteue­

r ung zu verme iden ist. 
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Artikel 29 

MITGLIEDER DIPLOMATISCHER MISSIONEN UND KONSULARISCHER 

VERTRETUNGEN 

( 1) Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern 

diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen sowie internationaler Organi­

sationen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder aufgrund besonderer Über­

einkünfte zustehen. 

(2) Soweit Einkünfte oder Vermögen im Empfangsstaat wegen der den Diplomaten 

und Konsularbeamten nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder aufgrund be­

sonderer zwischenstaatlicher Übereinkünfte zustehenden steuerlichen Vorrechte nicht 

besteuert werden, steht das Besteuerungsrecht dem Entsendestaat zu. 

(3) Ungeachtet der Vorschriften des Artikels 4 gilt eine natürliche Person, die Mitglied 

einer diplomatischen Mission , einer konsularischen Vertretung oder einer Ständigen Ver­

tretung eines Vertragsstaats ist, die im anderen Vertragsstaat oder in einem dritten Staat 

gelegen ist, für Zwecke des Abkommens als eine im Entsendestaat ansässig , wenn sie 

a) nach dem Völkerrecht im Empfangsstaat mit Einkünften aus Quellen außerhalb 

dieses Staates oder mit außerhalb dieses Staates gelegenem Vermögen nicht 

steuerpflichtig ist und 

b) im Entsendestaat den gleichen Verpflichtungen bezüglich der Steuern von ihrem 

gesamten Einkommen oder vom Vermögen unterworfen ist wie in diesem Staat 

ansässige Personen. 

(4) Das Abkommen gilt nicht für zwischenstaatliche Organisationen , i hre Organe oder 

Beamte sowie nicht für Mitglieder diplomatischer Missionen oder konsularischer Vertre­

tungen eines dritten Staates und ihnen nahestehende Personen, die sich in einem Ver­

tragsstaat aufhalten , aber in keinem der beiden Vertragsstaaten für Zwecke der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen wie dort ansässige Personen behandelt werden. 
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Artikel 30 

INKRAFTTRETEN 

( 1) a) Das Abkommen bedarf der Ratif ikat ion; d ie Ratif ikat ionsurkunden werden so 

bald wie mögl ich in * * * ausgetauscht . 

b) Das be il iegende Protokoll ist Bestandte il d ieses Abkommens. 

(2) D ieses Abkommen tritt e inen Monat nach Austausch der Rat if ikat ionsurkunden in 

Kraft und ist in beiden Vert ragsstaaten anzuwenden 

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern von Dividenden, Z insen und 

L izenzgebühren  auf d ie Beträge, die am oder nach dem 1. Januar des 

Kalenderjahrs gezahlt werden, das dem Jahr folgt, in dem das Abkomme n  in 

Kraft getreten ist ;  

b) bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für Zeiträume ab dem 1. Januar  des 

Kalenderjahrs erhoben werden, das auf das Jahr folgt, in dem das Abkommen in 

Kraft getreten ist. 

(3) Das zwischen der Republik Österre ich und der Bundesrepubl ik Deutschland am 

4. Oktober 1954 unterze ichnete Abkommen zur Verme idung der Doppelbesteuerung auf 

dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie der Gewerbe­

steuern und der Grundsteuern in der Fassung des Abkommens vom 8. Jul i  1992 f indet 

ab dem Zeitpunkt n icht mehr Anwendung, in dem dieses Abkommen gemäß Absatz 2 

d ieses Art ikels Wirksamkeit erlangt. 
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Artikel 3 1  

KÜNDIGUNG 

Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen, jedoch kann jeder der 

Vertragsstaaten bis zum 30. Juni eines jeden Kalenderjahrs nach Ablauf von fünf Jahren, 

vom Tag des Inkrafttretens an gerechnet, das Abkommen gegenüber dem anderen 

Vertragsstaat auf diplomatischem Weg schriftlich kündigen. Maßgebend für die Berechnung 

der Frist ist der Tag des Einganges der Kündigung bei dem anderen Vertragsstaat. Im Fall 

der Kündigung ist das Abkommen nicht mehr anzuwenden 

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern von Dividenden, Zinsen und Lizenz­

gebühren auf die Beträge, die am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs 

gezahlt werden, das auf das Kündigungsjahr folgt ; 

b) bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für Zeiträume ab dem 1. Januar des 

Kalenderjahrs erhoben werden, das auf das Kündigungsjahr folgt. 

G ESCH E H E N  zu * * *, am * * *, in zwei Urschriften. 

Für die Republik Österreich :  Für die Bundesrepublik Deutschland : 

319/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 49 von 65

www.parlament.gv.at



• 

- 49 -

Protokoll 

Die Repub l ik Österreich 

und 

die Bundesrepublik Deutschland 

haben anläßlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den beiden Staaten zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 

Vermögen am .. .... ... . ... ...... . in . ... . ....... ... . .... die nachstehenden Bestimmungen vereinbart, die 

Bestandteil des Abkommens sind : 

( 1 ) Zu den Artikeln 2 bis 1 9: 

Der Ausdruck "Gebietskörperschaften" umfaßt auf seiten der Bundesrepublik Deutschland 

die Länder und Gemeinden und auf seiten der Republik Österreich die Bundesländer und 

Gemeinden. 
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(2) Zu Artikel 5: 

Es besteht Einverständnis, daß im Fall verbundener Unternehmen keines dieser Unter­

nehmen als Vertreterbetriebsstätte eines anderen verbundenen Unternehmens behandelt 

wird, wenn die jewei ligen - ohne dieses Einverständnis sonst zur Vertreterbetriebsstätte 

führenden - Funktionen durch Ansatz angemessener Verrechnungspreise, einschließlich 

eines diesem verbleibenden Gewinns, abgegolten werden. 

(3) Zu den Artikeln 7 und 1 0: 

Wie ein Unternehmer wird ein sti l ler Gesellschafter behandelt, wenn mit seiner Einlage eine 

Beteiligung am Vermögen des Unternehmens verbunden ist. 

(4) Zu Artikel 1 3  Absatz 2: 

Die Höhe des Aktiwermögens bestimmt sich nach der letzten, vor der Veräußerung der 

Aktien und sonstigen Anteile zu erstellenden Handelsbilanz. 

(5) Zu den Artikeln 1 3  und 1 8: 

Wiederkehrende Bezüge, die auf der Veräußerung von Vermögen beruhen, aber nur we­

gen der dabei eingehaltenen Rentenform steuerpf lichtig sind, fa llen stets unter Artikel 18. 

(6) Zu Artikel 1 5  Absatz 3: 

Es besteht Einverständnis darüber, daß der Begriff "Arbeit, wenn sie im anderen Vertrags­

staat besteuert worden ist" auf jegliche Arbeit zutrifft, die im anderen Vertragsstaat steuer­

lich erfaßt worden ist. Durch die Bestimmung werden die Besteuerungsrechte des Tätig­

keitsstaates nicht eingeschränkt. Erfolgt eine Besteuerung im Tätigkeitsstaat erst im Nach­

hinein, wird ein hierdurch ausgelöster Besteuerungskonflikt auf der Grundlage von Artikel 

25 behandelt. 

(7) Zur Artikel 1 5  Absatz 5: 

Als Nähe der Grenze gi lt die Lage in einer Zone von je 30 Ki lometern beiderseits der 

Grenze. 

• 

I 
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(8) Zu Artikel 1 7: 

Es besteht Einverständnis , daß nach Absatz 2 der Gesamtbetrag der der "anderen Person" 

zufließenden Vergütungen einer Bruttoabzugsbesteuerung unterzogen werden darf , wobei 

dem Einkünfteempfänger (der "anderen Person") das Recht auf Entlastung von der Brutto­

abzugsbesteuerung nach den Grundsätzen einer Nettobesteuerung nach Maßgabe des 

inländischen Rechtes zugestanden wird . Das Quellenbesteuerungsrecht besteht auch für 

solche Vergütungen, die auf Tätigkeiten der in Drittstaaten ansässigen Künstler und 

Sportler zurückzuführen sind. 

(9) Zu Artikel 1 8  Absatz 3 

a) Zu den Vergütungen im Sinne des Absatzes 3 gehören auch Vergütungen für einen 

Schaden, der als Folge von Straftaten, Impfungen oder ähnlichen Gründen entstanden ist. 

b) Die in dieser Bestimmung angeführten Bezüge sind bei Ermittlung des Progressions­

vorbehalts außer Ansatz zu lassen. 

( 1 0) Zu Artikel 24: 

a) In der Bundesrepublik Deutschland ansässige Unternehmen, denen nach den 

Bestimmungen des Abkommens vom 4.  Oktober 1954 zwischen der Republik Österreich 

und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 

Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie der Gewerbesteuern und 

der Grundsteuern Entlastung von der österreichischen Kommunalsteuer zu gewähren 

gewesen wäre, steht diese Entlastung auch weiterhin solange zu, als Mitgliedstaaten der 

E uropäischen Union aufgrund ihrer Doppelbesteuerungsabkommen mit der Republik 

Österreich von dieser Abgabe entlastet werden. 

[b) Erleiden in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Personen Verluste in öster­

reichischen Betriebsstätten , dann werden bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 1997 

entstandene Verluste im Hinblick auf die Bestimmungen des § 102 Absatz 2 Z 2 letzter Satz 

des österreichischen Einkommensteuergesetzes nach den Vorschriften von § 2a Absatz 3 

deutsches Einkommensteuergesetz berücksichtigt . Soweit eine steuerliche Verwertung 

nach diesen Vorschriften in der Bundesrepublik Deutschland nicht vorgenommen werden 
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kann, ist eine Berücksichtigung in der Republik Österreich im Wege des Verlustabzugs 

zulässig. Ab dem Wirtschaftsjahr 1998 entstehende Verluste sind auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit im Betriebsstättenstaat zu berücksichtigen, soweit dies nicht zu einer 

Doppelberücksichtigung der Verluste führt.] 

( 1 1 )  Zu Artikel 26: 

Soweit aufgrund dieses Abkommens nach Ma ßgabe des innerstaat lichen Rechts personen­

bezogene Daten übermittelt werden, ge lten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen 

unter Beachtung der für jede Vertragspartei geltenden Rechtsvorschriften : 

a) Der Empfänger unterrichtet die übermitte lnde Stel le auf Ersuchen über die Verwendung 

der übermittelten Daten und über die dadurch erzie lten Ergebnisse. 

b) Die übermittelnde Ste lle ist verpflichtet , auf die Ric htigkeit der zu übermittelnden Daten 

sowie auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit in bezug auf den mit der Über­

mitt lung verfolgten Zweck zu achten. Dabei sind die nach dem jeweils innerstaatlichen 

Recht geltenden Übermittlungsverbote zu beachten. E rweist sich, daß unrichtige Daten 

oder Daten, die nicht übermittelt werden durften, übermittelt worden sind, so ist dies dem 

Empfänger unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Berichtigung oder Vernichtung 

vorzunehmen. 

c) Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person übermittelten Informationen 

sowie über den vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft zu ertei len. Eine Verpflichtung 

zur Auskunftser tei lung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, daß das öffent liche 

Interesse, die Auskunft nicht zu ertei len, das Interesse des Betroffenen an der Auskunfts­

erteilung überwiegt. Im übrigen richtet sich das Recht des Betroffenen , über die zu seiner 

Person vorhandenen Daten Auskunft zu erhalten, nach dem nationalen Recht des Vertrags­

staats, in dessen Hoheitsgebiet die Auskunft beantragt wird . 

d) Wird jemand infolge von Übermitt lungen im Rahmen des Datenaustauschs nach 

diesem Abkommen rechtswidrig und schuld haft geschädigt , haftet ihm hierfür die 

empfangende Stelle nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts. Sie kann sich im 

Verhältnis zum Geschädigten zu ihrer Entlastung nicht darauf berufen, daß der Schaden 

durch die übermittelnde Stelle verursacht worden ist . Leistet die empfangende Stelle 

Schadensersatz wegen eines Schadens , der durch die Verwendung von unrichtig 
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übermittelten Daten verursacht wurde, so ist die übermittelnde Stelle verpflichtet, der 

empfangenden Stelle den geleisteten Schadensersatz, einschließlich der damit in 

Zusammenhang stehenden Aufwendungen, zu erstatten. 

e) Die übermittelten personenbezogenen Daten sind zu löschen, sobald sie für den 

Zweck, für den sie übermittelt worden sind, nicht mehr erforderlich sind. 

f) Die übermittelnde Stelle und die empfangende Seite sind verpflichtet , die Übermittlung 

und den Empfang von personenbezogenen Daten aktenkundig zu machen. 

g) Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die übermittelten per­

sonenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zugang, unbefugte Veränderung und 

unbefugte Bekanntgabe zu schützen. 

( 1 2) Auslegung des Abkommens: 

Es gilt als vereinbart, daß den Abkommensbestimmungen , die nach den entsprechenden 

Bestimmungen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Ein­

kommen und vom Vermögen abgefaßt sind , allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im 

O ECD-Kommentar dazu dargelegt wird.  Die Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht 

hinsichtlich der nachstehenden Punkte:  

a) alle Bemerkungen der bei den Vertragsstaaten zum OECD-Kommentar zum O ECD­

Musterabkommen; 

b) alle gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll ; 

c) alle gegenteiligen Auslegungen, die einer der beiden Vertragsstaaten in einer ver­

öffentlichten Erklärung vornimmt, die der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats 

vor Inkrafttreten des Abkommens übermittelt worden ist; 

d) alle gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach Inkraft­

treten des Abkommens geeinigt haben. 
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Der Kommentar - der von Zeit zu Zeit überarbeitet werden kann - stellt e ine 

Auslegungshilfe im Sinne des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 

23. Mai 1969 dar. 
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ERLÄUTERUNGEN 

I .  Allgemeiner Teil : 

Die steuer l ichen Beziehungen zw ischen Deutschland und Österre ich w erden 

gegenwärtig durch das Abkommen vom 4.  O ktober 1 954,  BGBI  Nr. 22 1 / 1 95 5 ,  idF d es 

A b kommens vom 8 .  Jul i  1 992 , BGBI Nr .  3 6 1 / 1 994, zur Änderung des A bkommens 

vom 4 .  O ktober 1 954 zwischen der  Republ i k  Österreich und der  Bundesrepubl ik  

Deutschland zur  Vermeidung der  Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 

E inkommen und vom Vermögen sowie der Gewerbesteuern und der  Grundsteuern vor 

dem E intritt internationaler Doppelbesteuerungen geschützt . Dieses A bkommen trägt 

jedoch in manchen Bereichen den Anforderungen des modernen internationalen 

Steuerrechts n icht mehr ausreichend Rechnung . 

Daher wurden im Jänner 1 996 im  Anschluß an e in  mit I nteressensvertretungen 

veranstaltetes Hearing Verhandlungen mit Deutschland a ufgenommen,  d ie  zu letzt in 

der  Zeit vom 1 .  bis 3. September 1 998 in  Ber l in fortgesetzt wurden .  Dabe i  w urde der 

vorl iegende Entwurf e ines Doppel besteuerungsa bkommens ausgearbeitet .  Das 

Abkommen folgt im g rößtmögl ichen Umfang , d . h .  soweit d ies mit  den wesentl ichen 

außensteuerrechtl ichen Positionen der  beiden Staaten vereinbar ist,  den Regeln des 

O E CD-Mustera bkommens aus dem Jahr  1 992 . 

Das Abkommen ist e in  gesetzändernder Staatsvertrag und bedarf daher  der  

Genehmigung durch den Nat ionalrat gemäß Artikel 5 0  Abs .  1 B-VG . Überdies ist 

gemäß Art ike l  50 Abs.  1 zweiter Satz B-VG die Zustimmung des Bundesrates 

e rforder l ich .  Es  hat nicht pol it ischen Chara kter und enthält weder verfassungsändernde 

noch verfassungsergänzende Bestimmungen.  Al le seine Bestimmungen s ind zur 

unmitte lbaren Anwendung im innerstaat l ichen Bere ich ausreichend determ in iert ,  sodaß 

e ine Besch lußfassung gemäß Art ike l  50 Abs.  2 B-VG nicht erforder l ich ist .  Mit  dem 

I nkrafttreten des Staatsvertrages werden im wesentl ichen keine f inanz ie l len und ke ine 

personel len Wi rkungen verbunden se i n .  
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1 1 .  Besonderer Tei l :  

Z u  Artikel 1 :  

Das A bkommen i st ohne R ücksicht a uf d ie  Staatsangehörigkeit  auf natür l iche und 

jur ist ische Personen anzuwenden,  die in einem der  beiden Staaten gemäß Artikel 4 a n­

sässig s ind . 

Zu Artikel 2 :  

I n  sach l icher  H ins icht g i l t  das Abkommen für a l le  i n  be iden Vertragsstaaten i n  Geltung 

stehenden oder künftig erhobenen Steuern vom E inkommen und vom Vermögen.  

Entsprechend der  Systemat ik des Abkommens so l l  künft igh in d ie  Kommunalsteuer 

n icht mehr generel l  vom sachl ichen Geltungsbereich erfaßt werden. Zur Vermeidung 

von Härten bzw Diskrim in ierungen gegenüber  a nderen  EU-Unternehmen w ird jedoch 

deutschen Unternehmen,  denen nach den Bestimmungen des alten DBA d ie  Entlastung 

von der  Kommunalsteuer zu gewähren gewesen wäre ,  so lange auch weiterhin d iese 

Befre iung zugestanden,  als Unternehmen anderer EU-Mitg l iedstaaten diese Befre iung 

auf G rund von Doppe lbesteuerungsabkommen zusteht (vg l .  Schlußprotokol l ,  Abs. 1 0 , 

zu Art .  24 l i t  a ) .  

Z u  A rtikel 3 :  

Dieser Arti kel  enthält i m  wesentl ichen d i e  I n  Doppel besteuerungsa bkommen übl ichen 

O E CD-konformen Begr iffsumschreibungen .  

Z u  Artikel 4 :  

Dieser  Art ikel  enthält i n  Abs .  1 d ie  O E C D-Grundsätze für d ie  Umschreibung des 

Begriffes der  Ansässigke it .  Abs .  2 und 3 sehen d ie  OECD-konformen Lösungen für 

Ansässig keitskonfl i kte bei natürl ichen Personen (Abs. 2) und bei jur ist ischen Personen 

(Abs. 3) vor .  

Zu Artikel 5:  

Dieser  A rt ikel  beinha ltet i n  g rundsätz l ich O E CD-konformer  Weise d ie  Defin it ion des 

Begr iffs der  " Betriebstätte " . Bauausführungen und Montagen werden bei mehr a ls  

zwölfmonat iger Dauer  a ls Betrie bstätte gewertet. Durch e ine Protokol l  bestimmung (vgl 

Schlußprotokol l ,  A bs .  2, zu Art 5) sol l  a usgeschlossen werden,  daß ein verbundenes 

Unternehmen a ls  Vertreterbetriebstätte e ines anderen verbundenen Unternehmens 

angesehen werden kann,  wenn d ie  sonst zur Vertrete rbetr iebstätte führenden 
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A ktivitäten fremdverhaltenskonform (e inschl ießl ich e iner Gewinntangente l  a bgegolten 

werden .  

Z u  Artikel 6 :  

E inkünfte aus unbewegl ichem Vermögen werden in  Übereinstimmung mit  den O ECD­

G rundsätzen in dem Staat besteuert, i n  dem sich das betreffende Vermögen befindet . 

Z u  A rtikel 7 :  

Für  d ie  A uftei lung der  Besteuerungsrechte an gewerbl ichen Gewinnen g i l t  d ie  a l lgemein 

a nerkannte O ECD-Rege l ,  derzufolge gewerbl iche Gewinne,  d ie  e in  Unternehmen eines 

Vertragsstaats aus dem anderen Vertragsstaat bezieht ,  dort nur i nsoweit besteuert 

werden dürfe n ,  a ls  s ie e iner in  d iesem Staat ge legenen Betriebstätte zurechenbar s ind.  

H iefür s ind der Betriebstätte jene Gewinne zuzurechnen ,  d ie  s ie unabhängig von dem 

Unternehmen,  dessen Betriebstätte sie i st ,  hätte e rz ie len können.  Die 

Betriebstättenregel ist - w ie  b isher - auch auf E inkünfte aus der  Bete i l igung an 

Personengesel lschaften anwendbar .  Auch in bezug auf Antei le an sti l len Gesel lschaften 

wi rd die bisherige Regelung bei behalten ,  w onach auch auf der Abkommensebene 

zwischen echten und unechten stil l en  Gesel lschaften zu unterscheiden ist .  Die 

Betriebstättenrege l  ist nur in bezug auf unechte sti l l e  Bete i l igungen anzuwenden. Echte 

sti l l e  Bete i l igungen unter l iegen kraft a usdrückl icher Anordnung der Dividendenrege l  und 

d a be i  der  vol len Besteuerung im Quel lenstaat (vgl a uch Art .  1 0 1 .  

Z u  A rtikel 8 :  

Diese Best immungen sehen in Entsprechung d e r  hiefür international übl ichen 

Zute i lung sregel der  Besteuerungsrechte vor ,  daß Gewinne aus dem Betrieb  von 

Seeschiffen und Luftfahrzeugen nur in dem Staat besteuert werden dürfe n ,  in  d e m  s ich 

der  O rt der  tatsächl ichen Geschäftsleitung des Transportunternehmens bef indet.  

Zu A rtikel 9: 

Dieser Arti kel  befaßt sich mit verbundenen Unternehmen (Mutter- und Tochterge­

sel lschaften sowie Gesel lschaften unter gemeinsamer Kontrol l e ) .  E r  s ieht i n  O ECD­

konformer Weise vor,  daß in  d iesen Fä l len d ie  Steuerbehörden e ines Vertragsstaats 

Gewinnber ichtigungen vornehmen d ürfen ,  wenn wegen der besonderen Beziehungen 

zwischen den Unternehmen nicht die tatsächl ichen steuer l ichen Gewinne a usgewiesen 

werden .  

Zu A rtikel 1 0 : 

Das Besteuerungsrecht für Dividenden wi rd grundsätz l ich dem Vertragsstaat zugetei lt , 

in dem der  Dividendenem pfänger a nsässig ist (Ansässigkeitsstaatl . Daneben wird dem 
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Mindestbete i l igung ) bzw 1 5  

4 

Fa l le  von Schachte ld iv idenden ( be i  

% i n  a l len  anderen Fä l len 

1 0% iger  

begrenztes 

Ouel lenbesteuerungsrecht e ingeräumt . Die in Abs .  4 vorgesehene Def in it ion des 

Begriffes " Dividenden"  entspricht g rundsätz l ich dem Konzept der O E C D .  Entsprechend 

der  deutschen Vertragspraxis werden E inkünfte aus (echten) sti l len  Bete i l igungen,  

part iar ischen Dar lehen und Gewinnobl igationen dem Div idendenbegriff unterstel lt ,  

obwohl d iese E inkünfte be im Zahler a bzugsfähig s ind und daher dem a l lgemeinen 

A bgrenz ungskonzept zwischen dem D ividenden- und Zinsenart ikel folgend n icht unter 

den Div idendenart ikel  subsumiert werden könnten .  Aus dieser Rege lung können 

jedenfal ls ke ine wie immer  g earteten Rückschlüsse auf d ie  übr igen A bgrenzungen 

zwischen dem Div idenden- und Zinsenart ikel  gezogen werden.  Der in Abs.  5 enthaltene 

" Betr iebstättenvorbehalt"  entspricht dem OECD-Mustera bkommen.  Abs. 6 schl ießt d ie  

sogenannte "exterr itor ia le  Div idendenbesteuerung " aus .  

Zu Artikel 1 1 :  

Das Besteuerungsrecht für Zinsen wi rd ausschl ießl ich dem Ansässig keitsstaat des 

Zinsenempfängers zugewiese n .  Abs .  5 enthält entsprechend dem O E C D­

Musterabkommen e ine Antim ißbrauchsbestimmung zur Vermeidung der  E rlang ung 

ungerechtfert igter Abkommensvorte i le . 

Zu Artikel 1 2 : 

Das Besteuerungsrecht wird i n  d iesem Arti kel  in Ü bereinst immung mit den O ECD­

Grund sätzen dem Vertragsstaat zugetei lt ,  i n  dem der  L izenzgebührenem pfänger 

ansässig ist (Ansässigkeitsstaat) . Abs .  5 enthält  e ine Antimißbrauchsbestimmung zur 

Vermeidung der  Er langung ungerechtfe rtigter Abkommensvorte i le . 

Z u  Artikel 1 3 : 

Dieser Art ike l  enthält in Ü bereinstimmung mit dem O EC D-Musterabkommen d ie  üb­

l ichen Regelungen für d ie  Besteuerung der Gewinne aus Vermögensveräußerungen .  

Demnach werden d ie  Gewinne aus der  Veräußerung von unbewegl ichem Vermögen ,  

von  Betriebsvermögen sowie von Vermögen ,  das dem internationa len See- und 

Luftverkehr dient,  i n  jenem Staat besteuert , der  auch das Besteuerungsrecht für die 

laufenden Gewinne hat .  Al le Gewinne aus der  Veräußerung n icht a usdrüc kl ich 

erwähnter Vermögenswerte werden im Ansässig ke itsstaat besteuert. 

Antei le an Gesel lschaften ,  deren A ktivvermögen überwiegend aus unbewegl ichem 

Vermögen besteht ,  s ind im Belegenheitsstaat zu besteuern .  Durch e ine 

Protokol l  bestim mung (vgl Schlußprotokol l ,  Abs .  4 ,  zu  Art 1 3  Abs 2 )  wird ausdrückl ich 

k largeste l l t ,  daß sich d ie  Höhe des Aktivvermögens nach der  letzten vor der 

Veräußerung der  A ktien und sonst igen Ante i le  zu erste l lenden Handelsb i lanz best immt. 
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Bei Personen ,  d ie  i hren Wohnsitz aus e inem Vertragsstaat in den anderen Vertragsstaat 

ver legen,  d ürfen die i n  Ka pita lgesel lschaftsante i len bis zum Zeitpunkt des 

Wohnsitzwechsels angesammelten sti l len Rese rven im erstgenannten Staat besteuert 

werden , sofern der Veräußerer mindestens fünf Jahre im e rstgenannten Staat ansässig 

war .  Besteuert der Staat des Zuzugs zu einem späteren Zeitpunkt den Gewinn a us der  

Veräußerung der  Ante i l e ,  so  hat  d ieser Staat be i  der  Ermitt lung des  

Veräuße rungsgewinnes den im erstgenannten Staat angenommenen Er lös a ls  

Anschaffungskosten zu berücksichtigen ( "Wegzugsbesteuerung " gem . A bs 6 ) .  

Zu Artikel 1 4: 

E inkünfte aus sel bständ iger  Arbe i t ,  d ie  e ine In e inem Vertragsstaat ansässige Person 

aus dem a nderen  Vertragsstaat bezieht,  d ürfen dort nur insoweit besteuert werden,  a ls  

s ie e iner  in  d iesem Staat gelegenen festen E inrichtung zuzurechnen s ind . D ie  Zutei­

l ungsregel  folgt damit den OECD-Grundsätzen .  

Zu d e n  A rtikeln 1 5. 1 8  und 1 9 : 

I n  d i esen A rt ike ln i st d ie  Auf tei lung der  Besteuerungsrechte a n  E inkünften aus n icht­

sel bständ iger  Arbeit  geregelt . Nach Art ikel  1 5  werden private Aktivbezüg e ,  das s ind 

A ktivbezüg e ,  d ie n icht unter Art ike l  1 9  fa l len,  im  a l lgemeinen in  jenem Staat besteuert. 

i n  dem die betreffende Tät igkeit  ausgeübt wi rd .  Art ikel  1 5  Abs. 2 enthält hiebei d ie  

O EC D-konforme Ausnahmebest immung für kurzfr ist ige Auslandstätigkeit .  Zur 

Vermeidung von unerwünschten Doppeln ichtbesteuerungsfä l l en w i rd das 

Besteuerungsrecht des Tätig keitsstaats mit einer subject- to-tax-Klausel verknüpft. 

Danach hat die Steuerfreiste I lung der E inkünfte im Ansässigke itsstaat z ugunsten des 

Tätig ke itsstaates nur dann zu  erfolgen ,  wenn nachgewiesen wi rd ,  daß die in Rede 

stehenden E inkünfte im Tätigke itsstaat tatsächl ich steuer l ich erfaßt worden s ind . 

E rfolgt d ie  Besteuerung im Tätigkeitsstaat erst im  Nachhine i n ,  w ird d ie  L ösung e ines 

dadurch bewirkten Besteuerungskonfl iktes ausdrückl ich e inem Verständigungsverfahren 

vorbehalten (vgl  Schlußprotokol l ,  Abs. 6, zu Art 1 5  Abs 3 ) .  

Sonderrege lungen gelten ferner für d i e  kurzfrist ige (höchstens 1 8 3 Tage i m  

Kalenderjahr )  Arbeitskräftegestel lung , wobei i n  d iesen Fäl len i d R  der  Ansässig keitsstaat 

besteuerungsberechtigt ist .  

Unverändert aus dem a lten DBA übernommen wurde d ie  Regelung betreffend die 

steuerl iche Behandl ung von E inkünften von Grenzgängern , wonach das 

Besteuerungsrecht an E inkünften von Grenzgängern nach den in  A bs 6 und im 

Schlußprotokol l  (Abs 7 ,  zu Art .  1 5  A bs 6 )  näher geregelten  Voraussetzungen  dem 

Ansässigkeitsstaat des Grenzgängers zugetei lt  wird . 
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Dem neuen O EC D-Konzept zufolge w ird auch d ie  steuer l iche Gle ichstel lung von a n  

Kassen d e s  He imatstaates ge le isteten Krankenkassen- u n d  Pensions beiträgen von 

Expatr iates im Tätig ke itsstaat gewährle istet. 

Das Besteuerung srecht für private R uhebezüge (das s ind solc he die n icht unter Art ikel  

1 9  fal len) i st i n  Anwendung der  O E CD-Grundsätze gemäß Art ikel  1 8  dem 

Ansässigkeitsstaat zugewiesen.  Soz ia lversicherungspensionen sind entsprechend der  

bisher igen Regelung ausschl ie ßl ich im Ouel lenstaat zu besteuern . O pferrenten und 

Wiedergutmachtungszahlungen werden wie bisher i n  Ansässigke itsstaat  n icht nur von 

der Besteuerung , sondern auch vom Progressionsvorbehalt a usgenommen (vgl 

Schlußprotokol l ,  Abs .  9 l it b ,  zu  Art 1 8  A bs 3 ) .  Durch eine Protokol lbest immung (vgl 

Schlußprotokol l ,  Abs .  5 ,  zu Art 1 3  und 1 8 ) wird ausdrückl ich k largeste l l t ,  daß  

wiederkehrende Bezüg e ,  d ie auf der  Veräußerung von  Vermögen beruhen ,  a ber  nu r  

wegen  der  d a bei  e ingeha ltenen Rentenform steuerpfl ichtig sind , stets unter Ar t  1 8  

fa l l en .  

A ktiv- und Ruhebezüge , d ie  aus öffentl ichen Kassen gezahlt werden ,  d ürfen gemäß den 

in  Art .  1 9  entha ltenen O E CD-Grundsätzen im a l lgemeinen nur in jenem Staat besteuert 

werden,  i n  dem s ich d ie  auszahlende öffent l iche Kasse befindet . D iese Bezüge dürfen 

jedoch nur im  a nderen  Staat besteuert werde n ,  fal ls die Dienste in d iesem anderen 

Staat ge le istet werden,  der  Empfänger dort ansässig ist und d ie  Staatsangehör ig keit 

d ieses a nderen Staates besitzt .  

Zu Artikel 1 6 : 

Das Besteuerungsrecht für  Aufsichtsratsbezüge wird entsprechend dem O E CD-Muster­

a bkommen dem Vertragsstaat zugete i l t ,  in dem die Gesel lschaft ihren S itz hat, d i e  d ie  

Aufsichtsratsbezüge ausbezahlt .  Abweichend vom OECD-Musterabkommen w ird auch 

das Besteuerungsrecht an den E inkünften von e ingetragenen Geschäftsführern oder 

Vorstandsmitg l iedern e iner Ka pita lgesel lschaft stets dem Sitzstaat der  Gesel lschaft 

zugetei lt .  

Zu Artikel 1 7 : 

Für d ie  Besteuerung der  Künstle r  und S portle r  werden e benfa l ls  d ie  O EC D-Grundsätze 

übernommen .  Darnach steht jenem Staat das Besteuerungsrecht zu, in  dem der 

Künstler oder Sport ler  persönl ich auftr itt (Abs. 1 ) . Abweichend vom O EC D­

Musterabkommen wird das Besteuerungsrecht an den E inkünften aus der  Verwertung 

von Persönl ichkeitsrechten von Sport lern oder Künstlern (zB B i ldwerbung)  unbeschränkt 

dem Ouel lenstaat zugete i l t ,  uzw auch dann ,  wenn dort keine persön l iche Tätigkeit 

e rbracht wird . Das Besteuerungsrecht des Oue l lenstaates g eht auch dadurch n icht 

ver lore n ,  daß d ie  E inkünfte nicht unmitte lbar  dem Künstler oder Sportler ,  sondern 

319/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 61 von 65

www.parlament.gv.at



7 

e inem zwischengescha lteten Rechtsträger zuf l ießen (Abs .  2 ) .  Abs .  3 sieht die 

Quel lensteuerbefre iung für E inkünfte aus künstler ischen oder sportl ichen Tätigkeiten 

vor,  die im Rahmen e ines aus öffentl ichen Mitteln g eförderten Kultur- oder 

S portausta uschprog rammes a usgeübt wurden .  

Z u  A rtikel 2 0 :  

Dieser Arti ke l  enthält i n  Abs .  1 e i tle Gastlehrerbest immung , d ie  be i  höchstens 

zwe ijähr igem Auslandsaufenthalt des Lehrers Steuerfre iheit  im Gastland , a l lerd ings 

beschränkt auf von außerhalb d ieses Staates zuf l ießende Vergütungen vorsieht. 

Danach werden  zB St ipend ien und S ponsorzahlungen,  d ie  dem im Ausland tätigen 

Gastlehrer aus seinem Heimatstaat zuf l ießen ,  im Gastland von der  Besteuerung 

ausgenommen .  Abs. 2 enthält die OECD-konforme Regelung , nach der die den 

Auslandsstudenten aus dem Ausland zuf l ießenden Zuwendungen steuerfrei  g estel l t  

werden .  

Zu Artikel 2 1 : 

Durch Abs .  1 w i rd entsprechend dem OECD-Musterabkommen dem Ansässig ke itsstaat 

des E inkommensempfängers das Besteuerungsrecht an a l len E inkommenste i len 

zugewiesen,  für d ie  im  Abkommen keine besondere Zutei lungsrege l  vorgesehen ist .  

Z u  Artikel 2 2 :  

Dieser  Art ikel  regelt i n  O ECD- konformer Weise d ie Besteuerung des Vermögens.  

Danach ist unbeweg l iches Vermögen im Lagestaat , bewegl iches Vermögen e iner 

Betriebstätte oder festen E inr ichtung im Staat der Betriebstätte oder der festen 

E inr ichtung , Schi ffe und Luftfahrzeuge im Staat der tatsächl ichen Geschäftsle itung des 

Schiff- oder  Luftfahrtunternehmens und a l les übr ige Vermögen im Ansässig keitsstaat 

zu besteuern .  D ieser Art ikel  hat nur Bedeutung , falls e iner  der beiden Vertragsstaaten 

wieder  e i ne Verm ögensteuer e inführen sol lte . 

Z u  Artikel 2 3 :  

I n  d iesem Art ike l  werden die Methoden festge legt ,  nach denen d ie Doppelbesteuerung 

vermieden wird : 

Österreich wendet h iebe i  auf OECD-Grundlage 

Progressionsvorbehalt an.  Die Steueranrechnung 

die Befre iungsmethode unter 

kommt nur im Bereich der 

Quel lensteuern auf Div idenden,  auf Veräußerungsgewinne aus Antei lsveräußerungen an 

g rundstücksverwaltenden Gese l lschaften sowie  auf E inkünfte von Künstlern oder 

S port lern aus der  B i ldwerbung zum Tragen .  Das Schachtel privi leg ü ber  d ie Grenze wi rd 
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schon bisher unter Hera bsetzung der  

Mindestbete i l igungsgrenze auf  1 0  % übernommen,  wobei  d ie  i nnerstaat l ichen 

E inschränkungen des § 1 0  Abs 3 KStG ausdrückl ich vorbeha lten werden.  

Deutschland wendet e benfa l ls  g rundsätz l ich d ie  Befreiungsmethode an.  Das 

Schachte lp riv i leg w i rd - w ie  bisher - über d ie  Grenze bei 1 0  % i ger  Mindestbete i l ig ung 

gewährt . G le i chzeit ig erweitert Deutschland jedoch den Anwendungsbereich der bisher 

im  wesentl ichen auf  KESt-pfl ichtige E inkünfte beschränkten Anrechnungsmethode 

genere l l  auf  Veräußerungsgewinne aus Ante i lsveräußerungen an 

g rundstücksve rwa ltenden Gesel lschaften,  auf E inkünfte des Bordpersonals  von 

Schi ffen und Luftfahrzeugen ,  auf Aufsichtsrats- und Geschäftsführervergütungen 

sowie auf  al le E inkünfte von Künstlern und S portl ern .  

Ferner  ist  deutscherseits d ie Anwendung e iner  sog " A ktivitätsk lausel "  i n  bezug auf  

Betriebstättengewinne öste rre ich ischer Betriebstätten deutscher Unternehmen,  

e inschl ießl ich der  Gewinne aus der  Veräußerung des unbewegl ichen und bewegl ichen 

Vermögens d ieser Betriebstätte , sowie für Ausschüttungen öste rr Gesel lschaften nach 

Deutschland vorgesehen.  Dies bedeutet, daß dera rt ige E inkünfte nur dann nach den 

a l lgemeinen Rege ln  der  Befreiungsmethode von der  Besteuerung in Deutsch land 

ausgenommen werden ,  wenn nachgewiesen wird , daß d ie  Betrie bstättengewinne bzw 

d ie  Gewinne der ausschüttenden Gesel lschaft i m  Gewinnerz ie lungsjahr  bzw dem Jahr ,  

für  das d ie  Ausschüttung vorgenommen wi rd , ausschl ießl ich oder fast a ussch l ießl ich 

a us unter § 8 Abs 1 Z 1 bis 6 des deutschen Außensteuergesetzes fa l lenden 

Tätig keiten oder aus unter § 8 Abs 2 leg cit fa l lenden Bete i l igungen stamme n .  

Andernfa l ls  ist Deutsch land berechtigt , von der Befre i ungsmethode a u f  d i e  

Anrechnungsmethode umzusteigen .  

Zu Artikel 24: 

Dieser A rt ike l  enthält d ie O E CD-konformen Regelungen über das Verbot von Diskri­

m in ierungen aus G ründen der  Staatsangehör igkeit  (Abs. 1 )  oder der Kapita l betei l igung 

(Abs . 4) .  Desgleichen Ist - anders a ls nach dem a lten Doppel besteuerungsa bkommen -

nunmehr in O ECD-konformer  Weise auch eine Diskr iminierung von Betriebstätten 

a usländ ischer Unternehmen gegenüber  in ländischen Unternehmen untersagt (Abs . 2 ) .  

Diese Neuregelung sol l  rückwi rkend generel l  bereits für Verl uste gelte n ,  d ie  a b  dem 

Wirtschaftsjahr 1 9 9 8  ( 1 9 9 7 / 1 9 9 8 )  entsta nden s ind . Für Verluste , d ie  deutsche 

Unternehmen in  öste rr Betriebstätten bis e inschl ießl ich 1 9 9 7  er l itten haben und die im 

Hinbl ick auf § 1 02 A bs 2 Z 2 letzter Satz EStG 1 9 8 8  aufgrund deutscher positiver 

E inkünfte nicht dem Verlustabzug zugängl ich sin d ,  sol l  Deutschland eine 

Verlustverwertung I In Rahmen des § 2a Abs 3 des d eutschen 

E inkommensteuergesetzes ermögl ichen (vgl Schl ußprotokol l ,  A bs .  1 0  l i t  b ,  zu Art 24) . 
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Z u  Artikel 2 5 :  

D i e  Vorschriften d ieses Arti ke ls enthalten d ie  i nternational übl ichen Grundsätze über  

das  in  Streit- oder  Zweife lsfä l len durchzuführende Verständigungsverfahren.  

Darüberh inaus s ieht d ieser Arti kel  i n  Ergänzung zu  den dem OECD-Konzept 

entsprechenden Regelungen über das Verständigungsverfahren d ie  Mögl ichke it e ines 

Schiedsverfahrens vor dem EuGH vor , wenn e in  Besteuerungskonfl i kt n icht i nnerha lb  

von  d re i  Jahren a b  Verfahrenseinleitung im Verständigungswege berein igt werden 

kann .  

Zu Artikel 2 6 :  

Dieser  Arti ke l  sieht vor , daß s ich d ie  be iden Vertragsstaaten auf der  Grund lage des 

O EC D-Konzepts verpfl i chten ,  a l le  Auskünfte auszutauschen ,  d i e  für  d ie  r ichtige 

Durchführung des Abkommens oder des i nnerstaatl ichen Rechts der  Vertragsstaaten 

betreffend die unter das Abkommen fa l lenden Steuern erforder l ich sind ( "g roßer"  

I nformati onsaustausch) . 

Z u  Artikel 2 7 :  

Dieser Arti ke l  enthält nähere Bestimmungen über d i e  Durchführung der  

a bkommensgemäßen Steuerent lastung steuerabzugspfl i cht iger E ink ünfte im 

Oue l lenstaat .  

Zu Artikel 28:  

Abs.  1 s ieht - wie auch schon das alte Doppelbesteuerunga bkommen - e ine "switch­

over" - Klausel zur  Anrechnungsmethode zur Vermeidung von Doppeln ichtbesteuerungen 

bei Oual i f i kat ionskonfl i kten vor.  Den Bestimmungen d ieses Art ike ls zufolge w i rd ferner 

die Anwendung einer Mißbrauchsabwehrgesetzgebung im Ansässig keitsstaat g enerel l  

für zu lässig erk lärt wird , sofern d ies zur Abwehr von m ißbräuchl ichen Gestaltungen 

oder  unfa irem Steuerwettbewerb iSd OECD-Term inolog ie  erforder l ich ist . Dadurch sol l  

led ig l ich das in  Z 22 und 23 des OEC D-Kommentars zur Art 1 O E CD-Musterabkommen 

enthaltene Prinz ip  s ichtbar gemacht werden , daß d ie  Anwendung e iner 

Mißbrauchsabwehrgesetzgebung nach Art der  US-Subpart F - Gesetzgebung durch  das 

Abkommen nicht berührt w i rd . 

Zu Artikel 29:  

Dieser Arti kel  regelt 

Doppelbesteuerungsa bkommens 

V ö l  kerrechts . 

k larste l lender Weise 

zu privi leg ienrecht l ichen 

das Verhältnis 

Best immungen 

des 

des 
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Zu den A rtikeln 30 und 3 1  : 

Diese Best immungen betreffen den zeit l ichen Anwendungsbereich des Doppe lbe­

steuerungsabkommens.  

Protokoll : 

Die Bestim mungen des Protokol ls wurden der Ü bersichtl ichkeit  ha lbe r  bere its bei den 

maßgebl ichen Arti ke ln er l äutert.  Darüberhinaus w i rd er läuternd bemerkt:  

Zu Absatz 1 

Diese Best immung legt den Umfang des Begri ffs " Gebietskörperschaften " nach dem 

R echt be ider  Vertragsstaaten dar .  

Zu Absatz 1 1 :  

Die i n  d ieser Best immung enthaltene a usführ l iche Datenschutz klausel  entspricht der  

ständigen deutschen Vertragsprax is .  Durch den Wort laut der  l i t .  d wird a usdrückl ich 

k largeste l l t ,  daß e ine verschuldensuna bhängige Haftung nach der  Datenschutzk lausel  

nicht besteht. 

Zu Absatz 1 2  

Diese Protokol l best immung stel lt - mit gewissen E inschränkungen - d ie  Bedeutung des 

O E CD-Kommentars ( in  seiner jewei l igen Fassung ) a ls  Auslegungshi lfe im  Sinne der  

Wiener Vertragsrechtskonvention k lar .  
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